
Stadt Usingen       Usingen, den 25.11.2020 

 

 

Beschluss 
 

zur 27. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

am Donnerstag, den 19.11.2020 

 
 

6. Baulandentwicklung in der Stadt Usingen; 

Ausweisung von Flächen im Stadtteil Merzhausen 
Keine Wortmeldung. 
 

Beschluss-Nr. XI/104-2020 
 
 
Für das Gebiet „Am Weiher“ im Stadtteil Merzhausen wird der Magistrat beauftragt für die Stadt-
verordnetenversammlung einen Aufstellungsbeschluss vorzubereiten, der die im Lageplan (Anlage 
1, Variante 1) dargestellten Grundstücke umfasst.  
 
Parallel dazu wird der Magistrat beauftragt die Verträge zum Ankauf der notwendigen Flächen ab-
zuschließen. Die Kriterien für den Ankauf der Flächen sind die Folgenden: Ankauf der Flächen für 
50,-- €/m²; die Stadt trägt alle im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebietes entstehen-
den Kosten wie Vermessungs-, Grunderwerbs-, Notar- und Erschließungskosten; Die Auszahlung 
des Kaufpreises erfolgt erst nach Schaffung des Baurechts. 
 
Sollte die Realisierung der Variante 1 aufgrund der fehlenden Zustimmung einer Eigentümerin 
nicht zustande kommen, ist die Variante 2 umzusetzen.  
 
Die Realisierung der Varianten 1 und 2 ist nur möglich, wenn alle Eigentümer zu einem Verkauf 
der benötigten Flächen bereit sind.  
 
Sollte dies nicht der Fall sein ist die Variante 3 (Bebauung der im städtischen Eigentum stehenden 
Pferdekoppel) umzusetzen. 
 
 
Abstimmungsergebnis 
9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
 
 




